
Lesefassung (Stand: 15. Juni 2020) 

 
Auszug aus der Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und 
des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der Corona-

Pandemie (Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung) 
vom 7. Mai 2020 

§ 2 

Schließung und Betrieb von Einrichtungen, Sportbetrieb 

(2) Der Sportbetrieb ist in folgendem Umfang gestattet: 

1. Trainings- und Wettkampfbetrieb des Spitzen- und Profisports, sofern diesem ein um-
fassendes Hygienekonzept zugrunde liegt, 

2. Trainingsbetrieb und Wettkampfbetrieb, wenn 

a) er 

aa) kontaktfrei 
 
bb) nur gemeinsam mit Personen, denen der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen 
Raum nach § 1 Abs. 1 Satz 1 (Aufenthalte im öffentlichen Raum sind nur alleine, in Gruppen von 

höchstens zehn Personen oder mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes 

gestattet.) gestattet ist oder 

cc) unter Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen 

ausgeübt wird. 

b) nur die persönliche Sportbekleidung und -ausrüstung einschließlich Badeschuhen, 
Handtüchern und ähnlichem verwendet wird, 

c) Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von 
Sportgeräten, durchgeführt werden, 

d) Vereins- und Versammlungsräume und ähnliches geschlossen bleiben und Einzel-
umkleiden, Wechselspinde und Schließfächer sowie sanitäre Anlagen (Dusch- und 
Waschräume, Toiletten) nur unter Beachtung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 
für Hygiene genutzt werden; Sammelumkleiden von höchstens einer Person je 
angefangener 5 Quadratmeter Grundfläche genutzt werden, soweit keine festen 
Trennvorrichtungen angebracht sind, 

e) der Zutritt zur Sportstätte unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgt und 

f) Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert Koch-Instituts keiner besonderen 
Gefährdung ausgesetzt werden, 

3. Vorbereitung auf und die Abnahme von Einstellungstests, Leistungsfeststellungen sowie 
anderen Prüfungen in Ausbildungen und Studiengängen, bei denen Sport wesentlicher 
Bestandteil ist sowie der Schulsport. 

Zuschauer sind nicht gestattet. Die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene sind zu 
beachten. 


